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Die aktuelle AwSV ist 2017 in Kraft ge-

treten und ersetzt die 16 bisher gülti-

gen Landesverordnungen. Aufgrund der 

Übernahme verschiedener gesetzlicher 

Regelungen ist die AwsV 2017 deutlich 

umfangreicher als ihre Vorgänger. Wesent-

liche Neuerungen sind die Einführung von 

vier Gefährdungsstufen A - D, die Einstu-

fung von Stoffen und Gemischen in eine 

Wassergefährdungsklasse (WGK) sowie 

die teilweise neuen Anforderungen an die 

Dokumentation, Betriebsanweisung und 

Unterweisung des Betriebspersonals. Die 

Regelungen gelten für alle Betreiber von 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen 

und Behandeln wassergefährdender Stof-

fe sowie für Anlagen zum Verwenden was-

sergefährdender Stoffe.

Die Handhabung mit wassergefährdenden Stoffen gewinnt auch in Deutschland zunehmend an Bedeu-
tung. Neben dem Wasserhaushaltsgesetz werden die maßgeblichen Regelungen in der Bundesanlagen-
verordnung wassergefährdende Stoffe (AwSV) getroffen.

Die Rheinkalk GmbH betreibt in Wülfrath 

das Kalkwerk Flandersbach mit Steinbrü-

chen, Aufbereitungs- und Veredelungsan-

lagen. Für den gesamten Standort haben 

wir die ca. 500 AwSV-Anlagen begangen, 

die wesentlichen Daten wie Standort, An-

lagenart, Stoffdaten, Sicherheitseinrich-

tungen etc. erfasst und in eine Datenbank 

überführt. Anschließend wurde für jede 

AwSV-Anlage ein Datenblatt mit den we-

sentlichen Kenndaten erstellt und der je-

weilige Standort in Lageplänen dargestellt. 

Mit der Dokumentation steht der Rhein-

kalk GmbH nun ein Anlagenkataster zur 

Verfügung, das einen sicheren Betrieb ge-

währleistet.
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Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
Aufstellung eines AwSV-Anlagenkatasters  
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